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Landrat

Aus den Verhandlungen des Landrats

Session vom 22. Mai 2024 in Altdorf

Vorsitz:
Landratspräsident Martin Huser, Unterschächen

1. Sachgeschäfte
1.1 Die Kantonsrechnung für das Jahr 2023 wird genehmigt. Die Informationen 

zum Globalbudget Personalaufwand werden zur Kenntnis genommen.
1.2 Die Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 2023 der Urner Kantonalbank 

werden genehmigt. Der Antrag des Bankrats für die Verwendung des Bilanz-
gewinns wird gutgeheissen. Dem Bankrat wird Entlastung erteilt. Als ordent-
liche Revisionsstelle für die nächsten zwei Jahre (Geschäftsjahre 2024 und 
2025) wird die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, gewählt.

1.3 Die Jahresrechnung 2023 und der Geschäftsbericht 2023 des Kantonsspitals 
Uri werden genehmigt. Dem Spitalrat wird Entlastung erteilt.

1.4 Der Nachtragskredit Ersatzneubau Werkhof Betriebsbauten Kantonsstrassen 
über 400 000 Franken wird beschlossen.

1.5 Der Nachtragskredit stiftung papilio über 812 200 Franken wird beschlossen.

2. Jährliche Berichterstattung der Kommissionen
2.1 Der Bericht der Staatspolitischen Kommission (Mai 2023 bis April 2024) wird 

zur Kenntnis genommen.
2.2 Der Bericht der Finanzkommission (April 2023 bis Mitte April 2024) wird zur 

Kenntnis genommen.
2.3 Der Schlussbericht der Spitalkommission wird zur Kenntnis genommen. Die 

Spitalkommission, die der Landrat am 1. Februar 2017 eingesetzt hat, wird 
aufgelöst.

3. Parlamentarische Vorstösse
3.1 Zur Beratung und Beschlussfassung
 nn  Motion Sylvia Läubli Ziegler, Erstfeld, zur Wiedereinführung eines progres-

siven Steuersatzes für hohe und sehr hohe Einkommen. Die Motion wird 
nicht erheblich erklärt.

 nn  Motion Chiara Gisler, Altdorf, zu Gerechte Bildungschancen für alle. Die 
Motion wird erheblich erklärt.

 nn  Postulat André Hafner, Seelisberg, zum Erarbeiten eines Kantonalen Leit-
bildes und Strategie für den Urner Tourismus. Das Postulat wird nicht 
überwiesen.
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 nn  Postulat Rafael Keusch, Altdorf, zur Abschaffung der 19-Punkte-Regel an 
der Mittelschule Uri. Das Postulat wird teilweise überwiesen. 

 nn  Postulat Michael Arnold, Altdorf, zur Schaffung des Kurzzeitgymnasiums. 
Das Postulat wird überwiesen.

 nn  Parlamentarische Empfehlung Michael Arnold, Altdorf, zur Eindämmung 
von übermässigem Verkehrslärm. Die Parlamentarische Empfehlung wird 
überwiesen.

 nn  Interpellation Flavio Gisler, Schattdorf, zum Ruag-Industriegebiet in Schatt-
dorf und Bürglen. Der Interpellant erklärt sich befriedigt von der Antwort 
des Regierungsrats.

 nn  Interpellation Ruedi Cathry, Schattdorf, zum Kantonsspital Uri – Heraus-
forderungen der Finanzierung. Der Interpellant erklärt sich teilweise be-
friedigt von der Antwort des Regierungsrats.

 nn  Interpellation Elias Epp, Silenen, zur Wolfssituation/-kommunikation in be-
siedelten Gebieten. Der Interpellant erklärt sich teilweise befriedigt von der 
Antwort des Regierungsrats.

3.2 Neue parlamentarische Vorstösse
 nn  Parlamentarische Empfehlung Ruedi Wyrsch, Flüelen, zu Generalabonne-

ment der Auto AG Uri für Seniorinnen und Senioren
 nn  Postulat Ruedi Cathry, Schattdorf, zu Neue Regionalpolitik NRP in Uri – 

Standortbestimmung 2024
 nn  Motion Ragunath Ananthavettivelu, Bürglen, zur Schliessung der rechtli-

chen Lücke bei der gemeindlichen Initiative
 Diese Vorstösse gehen an den Regierungsrat zur Beantwortung.

4. Fragestunde
 Es werden drei Fragen gestellt und vom jeweils zuständigen Regierungsmit-

glied beantwortet.

Altdorf, 27. Mai 2024 Für das Kurzprotokoll:
  Kristin Arnold Thalmann, Ratssekretärin

Einberufung

Einberufung des Landrats
zur konstituierenden Sitzung für die 35. Legislaturperiode 2024 bis 2028 ins  
Rathaus zu Altdorf

Mittwoch, 5. Juni 2024, 8.30 Uhr
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Geschäfte

1. Eröffnung
1.1 Eröffnung der 35. Legislaturperiode 2024  bis  2028 durch Landammann 

Christian Arnold, Seedorf
1.2 Validierung der Landratswahlen 2024
 Antrag des Regierungsrats
Zug ab Rathausplatz zur Pfarrkirche St. Martin unter dem Geläute der Kirchenglocken

2. Feierliche Vereidigung
2.1 in der Kirche
 Die Bevölkerung ist zu dieser kirchlichen Feier freundlichst eingeladen (siehe 

separate Publikation).
2.11 Vereidigung des Landammanns und der übrigen Mitglieder des Regierungs-

rats durch Pfarradministrator Matthias Horat 
2.12 Vereidigung der Mitglieder des Landrats durch Pfarrer Sandor Jakab
2.13 Ablegung des Handgelübdes der Mitglieder des Landrats, die den Eid nicht 

geleistet haben
Zug ab Pfarrkirche St. Martin ins Rathaus

3. Bestellung der Ratsleitung für das Amtsjahr 2024/2025
 a) Wahl des Landratspräsidiums
 b) Wahl des Landratsvizepräsidiums
 c) Wahl der 1. Stimmenzählerin / des 1. Stimmenzählers
 d) Wahl der 2. Stimmenzählerin / des 2. Stimmenzählers

4. Neue parlamentarische Vorstösse
 Allfällige Einreichung und Begründung neuer parlamentarischer Vorstösse

5.  Bestellung der regierungsrätlichen Direktionen auf eine vierjährige Amtsdauer
 Antrag des Regierungsrats

6. Wahl der Vertretungen des Kantons Uri in den Verwaltungsrat der EWA-ener-
gieUri AG und der Kraftwerk Göschenen AG

 Antrag des Regierungsrats

7.  Wahl des Jugendgerichts (Amtsdauer vom 1. Juni 2024 bis 31. Mai 2028)
 Antrag des Obergerichts

8. Wahl von Behörden und Kommissionen
8.1 Wahl des Erziehungsrats (Vizepräsidium und sieben Mitglieder) auf eine vier-

jährige Amtsdauer
8.2 Wahl des Verwaltungsrats der Muheim'schen Stiftungen (Präsidium und fünf 

Mitglieder) auf eine vierjährige Amtsdauer
8.3 Wahl des Stiftungsrats für das Fideikommiss A Pro (Präsidium, ein Mitglied 

und Verwalter) auf eine vierjährige Amtsdauer
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8.4 Wahl der ständigen Kommissionen des Landrats auf eine vierjährige Amtsdauer
 a) Staatspolitische Kommission
 b) Finanzkommission
 c) Baukommission
 d) Bildungs- und Kulturkommission
 e) Gesundheits-, Sozial- und Umweltkommission
 f) Justizkommission
 g) Sicherheitskommission
 h) Volkswirtschaftskommission

Altdorf, 22. Mai 2024 Im Namen der Ratsleitung
  Der Präsident: Martin Huser

Hinweis: Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vorgängig anzumel-
den bei Herrn Erwin Gisler, Landweibel (Telefon 041 875 20 10 oder E-Mail: erwin.
gisler@ur.ch).

Direktionen

Sicherheitsdirektion

Verfügung Jagdzeiten 2024/2025

1.  Hochwildjagd
 2. bis und mit 14. September 2024 
 Einschränkungen
 Hirschspiesser jagdbar 2. bis und mit 4. September 2024
  (Hirschspiesser, deren Stangen die Lauscher nicht überragen, sind während 

der gesamten Hochwildjagd jagdbar).  
 Laktierende Kühe und Kälber jagdbar 12. bis und mit 14. September 2024

  Um anteilmässig nicht zu viele Hirschstiere zu erlegen, wird allenfalls ab dem 12. 
September 2024 der Abschuss von Hirschstieren pro Region eingeschränkt. 
Entsprechend wird der Jäger jeweils am Vorabend ab 22.00 Uhr (erstmals am 
Mittwoch, 11. September 2024) mit einer SMS-Meldung informiert, ob in seiner 
Region der Stierabschuss noch zugelassen ist.

  Wird das Plansoll der Jagdstrecke beim Hirschwild in den Regionen I–IV nicht 
erfüllt, verfügt die Sicherheitsdirektion auf der Grundlage der Abschussplanung 
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eine besondere Nachjagd auf Hirschwild. Der Nachjagdbeginn ist grund-
sätzlich in allen Regionen am Samstag, 2. November 2024 (ausser bei Vor-
liegen einer hohen Schneedecke). Um eine Effizienzsteigerung zu erhalten, 
können die weiteren Nachjagdtage je nach Region verschieden sein und 
werden am Tag vor den jeweiligen Nachjagdtagen jeder Region mit einer 
SMS-Mitteilung bekannt gegeben. Die Nachjagd bleibt grundsätzlich jeweils 
an den Wochentagen Freitag und Samstag geöffnet, bis das Plansoll erfüllt 
ist. Die Information über Unterbrüche oder den Abbruch der Jagd erfolgt mit 
einer SMS-Mitteilung.

  Für die Nachjagd werden bei Bedarf die allgemeinen kantonalen und die par-
tiellen eidgenössischen Banngebiete geöffnet. Zur Nachjagd berechtigen das 
allgemeine Jagdpatent und das Patent für die Hochwildjagd. Jeder Jäger muss 
beim Lösen des Jagdpatentes angeben, in welcher Region er beabsichtigt, die 
Nachjagd auszuüben. Das Nähere wird in einer separaten Verfügung geregelt. 

2.  Niederwildjagd 
 14. Oktober bis und mit 30. November 2024

 Einschränkungen Rehjagd
 Rehböcke jagdbar 14. bis und mit 19. Oktober 2024
 Rehgeissen jagdbar 14. bis und mit 15. Oktober 2024
 Rehkitze jagdbar 16. bis und mit 22. Oktober 2024

 Einschränkung nur Gebiet Ursern
 Rehgabler jagdbar 14. bis und mit 15. Oktober 2024 
 Schneehasen- und Schneehühnerjagd 2. bis und mit 30. November 2024

  Bei übermässigem Schneefall kann die Rehjagd örtlich eingeschränkt werden. 
Entsprechend wird der Jäger am Vortag der Jagd mit einer SMS-Mitteilung 
über eine allfällige Nichtdurchführung der Rehjagd informiert.

3.  Wasserwildjagd
 2. November bis und mit 14. Dezember 2024

4.  Passjagd
 23. Oktober bis und mit 31. Dezember 2024
 2. Januar 2025 bis und mit 15. Januar 2025 (Dachs- und Marderjagd)
 2. Januar 2025 bis und mit 28. Februar 2025 (Fuchsjagd)

5.  Schontage und Schonzeiten
  Während der Niederwild- und Wasserwildjagd: jeden Donnerstag (ausser erste 

Rehjagdwoche).
 Am Donnerstag, 17. Oktober 2024, ist die Niederwild-/Rehjagd offen.

6.  Steinwildreduktionsabschuss
 2. September bis und mit 31. Oktober 2024
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7.  Abgabe der Abschusskarten
 Hochwildjagd  bis und mit 27. September 2024
  Hirschnachjagd (Abgabe nur  

wenn Nachjagd in entspr. Region) bis und mit 20. Dezember 2024
 Rehjagd bis und mit 31. Oktober 2024
 Niederwildjagd bis und mit 20. Dezember 2024
 Pass- und Wasserwildjagd bis und mit 7. März 2025

Altdorf, 31. Mai 2024 Sicherheitsdirektion Uri
  Dimitri Moretti, Regierungsrat

Verfügung Jagdplanung 2024

Aufgrund des Vergleichs der letztjährigen Jagdplanung mit der effektiven Jagd-
strecke, der erkennbaren Bestandesentwicklungen beim Hirsch-, Gäms- und Reh-
wild, aufgrund der festgestellten Wildschäden, namentlich des Hirschwildes, auf-
grund der Beschlüsse der Jagdkommission und gestützt auf Artikel 13 Absatz 3 
Kantonale Jagdverordnung (KJSV) und gestützt auf die Empfehlungen des Bun-
desamtes für Umwelt verfügt die Sicherheitsdirektion folgende Vorgaben und 
Richtwerte für die Jagd 2024:

Hirschwild
Die Richtwerte für das Hirschwild werden aufgrund der abgrenzbaren Populationen 
in vier Regionen wie folgt aufgeteilt:

Region Abschussplanung 

Ziel/Richtzahl

Total Kälber
Spies-

ser
Schmal-

tiere 2-jährig 
und älter

2-jährig 
und älter

I 

Seelisberg, Bauen, 

Isenthal, Seedorf, 

Attinghausen*

(75)1 
80  

(46 weibl.)2

(18) 
18

(11) 
7

(11) 
17

(11) 
18

(24) 
20

II 

Sisikon, Flüelen, 

Altdorf, Schattdorf, 

Bürglen, Spiringen, 

Unterschächen, 

Urnerboden*

(121)1 
134  

(73 weibl.)2

(27) 
30

(10) 
14

(16) 
22

(29) 
32

(39) 
36
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III 

Erstfeld, Silenen, 

Gurtnellen, Wassen, 

Göschenen*

(173)1 
190  

(109 weibl.)2

(35) 
29

(14) 
18

(34) 
35

(54) 
49

(36) 
59

Total Regionen I–III
(369)1 
404  

(228 weibl.)2

(80) 
77

(35) 
39

(61) 
74

(94) 
99

(99) 
115

IV 

Andermatt, 

Hospental, Realp*

(22)1 
52 

(26 weibl.)2

(0) 
3

(4) 
5

(2) 
10

(12) 
20

(4) 
14

Total Regionen I–IV
(391)1 
456  

(254 weibl.)2

(80) 
80

(39) 
44

(63) 
84

(106) 
119

(103) 
129

* Massgeblich ist das Gemeindegebiet der vorgenannten Gemeinden.
1 effektive Jagdstrecke 2023
2 Kühe, Schmaltiere, weibl. Kälber

Aufgrund der sehr geringen Abschusszahlen 2022 während der Hochwildjagd in 
den eidgenössischen und kantonalen Jagdbanngebietsteilen werden auch dieses 
Jahr während der Hochwildjagd die Banngebiete nicht geöffnet (um in späteren 
Jahren allenfalls wieder vermehrt erfolgreich Hirsche bejagen zu können). 

Laktierende Kühe und Kälber sind vom 12. bis und mit 14. September 2024 jagdbar 
(Grundsatz: Kalb vor Kuh erlegen). Die Abschussgebühr ist Fr. 2.– pro kg. 

Um anteilmässig nicht zu viele Hirschstiere zu erlegen, wird allenfalls ab dem 12. 
September 2024 der Abschuss von Hirschstieren pro Region eingeschränkt. Ent-
sprechend wird der Jäger jeweils am Vorabend ab 22.00 Uhr (erstmals am Mitt-
woch, 11. September 2024) mit einer SMS-Mitteilung informiert, ob in seiner Region 
der Stierabschuss noch zugelassen ist. 
Für den irrtümlichen Abschuss von geschützten männlichen Hirschen ist eine Ge-
bühr von Fr. 10.–/kg zu entrichten. Das Geweih wird konfisziert. 

Bei der Hirschstrecke in den Regionen ist insbesondere das Geschlechterverhältnis 
massgeblich. Vor allem die Richtzahl der Hirschkühe, Schmaltiere und weiblichen 
Kälber muss erfüllt werden.
Werden die nachfolgend aufgeführten Abschüsse pro Region bei den weiblichen 
Hirschen während der ordentlichen Jagd nicht erfüllt, findet dort eine Nachjagd 
statt, auch wenn die Gesamtsollzahl für die Region erfüllt ist:
Region I: 46 Kühe, Schmaltiere und weibl. Kälber
Region II: 73 Kühe, Schmaltiere und weibl. Kälber
Region III: 109 Kühe, Schmaltiere und weibl. Kälber
Region IV: 26 Kühe, Schmaltiere und weibl. Kälber
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Können die Zahlen auf der Hochwildjagd nicht erreicht werden, wird in den Regio-
nen I–IV eine besondere Nachjagd auf Hirschwild verfügt. Diese Nachjagd kann auf 
einzelne Regionen begrenzt werden. 

Der Nachjagdbeginn ist grundsätzlich in allen Regionen am Samstag, 2. November 
2024 (ausser bei Vorliegen einer hohen Schneedecke). Um eine Effizienzsteigerung 
zu erhalten, können die weiteren Nachjagdtage je nach Region verschieden sein 
und werden am Tag vor den jeweiligen Nachjagdtagen jeder Region mit einer SMS-
Mitteilung bekannt gegeben. Die Nachjagd bleibt grundsätzlich jeweils an den Wo-
chentagen Freitag und Samstag geöffnet, bis das Plansoll erfüllt ist. Die Information 
über Unterbrüche oder den Abbruch der Jagd erfolgt mit einer SMS-Mitteilung.
Kann das Plansoll während der Nachjagd nicht erreicht werden, behält sich die 
Jagdverwaltung vor, Hirschabschüsse zur besseren Erreichung des Zieles durch-
zuführen. 

Um eine allgemeine Beruhigung der Nachjagd zu erreichen, muss jeder Jäger beim 
Lösen des Jagdpatentes angeben, in welcher Region er beabsichtigt, die Nachjagd 
auszuüben. Diese Regionenwahl für die Nachjagd muss auf der Abschusskarte 
eingetragen werden. Diese Wahl ist verbindlich, d.h. der Jäger darf nur in der ge-
wählten Region die Nachjagd betreiben. Falls in der gewählten Region keine Nach-
jagd durchgeführt wird, muss der Jäger auf die Nachjagd verzichten. Ebenfalls auf 
die Nachjagd muss verzichten, wer beim Lösen des Jagdpatentes keine Region 
auswählt. 

Falls nach 1–2 Nachjagdtagen die Sollzahlen nicht erreicht sind, wird allenfalls die-
se Regionenbeschränkung für die Nachjagd aufgehoben. 

Aus Sicherheitsgründen ist während der Hochwildjagd, der Rehjagd und der Nach-
jagd bei Treibjagden das Tragen von signalfarbenen Warnkleidern obligatorisch. 

Im Weiteren sei auf die publizierten Jagdzeiten verwiesen.

Gämswild
Aufgrund der lokal-regional eher tiefen Gämsbestände hat die Jagdkommission be-
schlossen, dass pro Jagdpatent wie letztes Jahr nur eine Gämse erlegt werden darf. 

Pro Patent darf entweder erlegt werden:
nn 1 Gämsbock mit Krickeln von 20 cm und mehr
nn 1 Gämsgeiss mit Krickeln von 18 cm und mehr
nn 1 Jährlingsbock mit Krickeln von 14 cm und weniger
nn 1 Jährlingsgeiss mit Krickeln von 13 cm und weniger
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Richtzahlen für die Abschussplanung

Total Jahrtiere

2-jährig und 
älter

2-jährig und 
älter

Gämsen (400)1 
(394)2 
400

(40) 
(10) 
40

(260) 
(305) 
260

(100) 
(79) 
100

1 Richtzahlen 2023
2 effektive Jagdstrecke 2023

Rehwild
Um den Rehbestand zu stabilisieren, ist die Jagd auf Geissen wie in den letzten 
Jahren nur in den ersten 2 Jagdtagen zugelassen.

Richtzahlen für die Abschussplanung

Total Kitze

1-jährig und 
älter

1-jährig und 
älter

Rehe (300)1 
(288)2 
300

(30) 
(8) 
30

(150) 
(193) 
150

(120) 
(87) 
120

1 Richtzahlen 2023
2 effektive Jagdstrecke 2023

Pro Patent sind folgende 3 Abschussvarianten erlaubt:

Variante 1: 1 Bock
  1 Geiss (trocken)

Variante 2: 1 Bock
  1 Kitz

Variante 3: 1 Geiss (trocken)
  1 Kitz

Diese Verfügung ist Bestandteil der Dokumentation für die Jagd 2024/2025.

Altdorf, 31. Mai 2024 Sicherheitsdirektion Uri
  Dimitri Moretti, Regierungsrat
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Eigentumsübertragungen

Gemäss Artikel 970a des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 210) werden fol-
gende Eigentumsübertragungen veröffentlicht: 

Altdorf 
Grundstück Nr.: 2962.1201, 460 m2, Plan Nr. 58, Unter Eggberg, Acker, Wiese, 
Weide (460 m²)

Veräusserer:  
Gisler Beat, Eggberge 300, 6460 Altdorf 

Erwerberin:  
Arkana AG, Kapuziner  weg 16, 6460 Altdorf

Eigentumserwerb durch den Veräusserer:  
27. April 2020

Altdorf 
Grundstück Nr.: S7132.1201, Sonderrecht an der 3 1⁄2-Zimmer-Geschosswohnung 
Nr. 12.22 im 2. OG und Nebenraum (magenta), 51⁄1000 Miteigentum an Nr. 2938.1201; 
Grundstück Nr.: M6670.1201, Autoeinstellplatz Nr. 43, 3 ⁄431 Miteigentum an Nr. 
2939.1201

Veräusserin:  
GAMMA AG Immobilien, Bötzlinger  strasse 3, 6467 Schattdorf

Erwerber:  
Weideli Hans, Wiesengrund  strasse 5, 8712 Stäfa

Eigentumserwerb durch die Veräusserin:  
14. Juli 2016, 2. Oktober 2020

Attinghausen 
Grundstück Nr.: 447.1203, 2 828 m2, Plan Nr. 11, Chulmli, Gebäude Vers.Nr. 728, 
Chulmli (25 m²), Gebäude Vers.Nr. 900 (5 m²), geschlossener Wald (2 798 m²)

Veräusserer:  
Herger Paul Kaspar, Hofstättli 1, 6468 Attinghausen

Erwerber:  
Imhof Peter und Andrea Marlis, Riederbach 23, 6462 Seedorf

Eigentumserwerb durch den Veräusserer:  
25. November 2003



659Administrativer Teil

Bürglen 
Grundstück Nr.: S2187.1205, Sonderrecht an der 5 1⁄2-Zimmer-Maisonettewohnung 
3.1b im Erd- und Obergeschoss und Nebenraum, 180 ⁄1000 Miteigentum an Nr. 
1052.1205; Grundstück Nr.: S2190.1205, Sonderrecht an der Garage 3.1e im Erd-
geschoss, 4 ⁄1000 Miteigentum an Nr. 1052.1205

Veräusserer:  
Arnold Erich, Matten  strasse 44, 6463 Bürglen; Müller Claudia, Grossmatt  weg 2, 
6460 Altdorf

Erwerber:  
Brand Thomas und Gisler Geraldine, Spital  strasse 4c, 6460 Altdorf 

Eigentumserwerb durch die Veräusserer:  
29. November 2012

Erstfeld 
Grundstück Nr.: 463.1206, 672 m2, Plan Nr. 12, Stegmatt, Gebäude Vers.Nr. 886, 
Schlossberg  strasse 2 (141 m²), übrige befestigte Flächen (403 m²), Gartenanlage 
(118 m²), Strasse, Weg (10 m²)

Veräusserer:  
Furrer-Schuler Theresia Ida, Spannort  weg 2, 6472 Erstfeld; Erben des Furrer-
Schuler Anton Alois

Erwerber:  
Huber Thomas Paul und Zosso Cyrill Urs, Weinhalde 2a, 6010 Kriens

Eigentumserwerb durch die Veräusserer:  
26. März 1989, 26. Juni 2011, 26. September 2022

Erstfeld 
Grundstück Nr.: 1170.1206, 36 944 m2, Plan Nr. 46, Riedberg, Gebäude Vers.Nr. 
244 (50 m²), Gebäude Vers.Nr. 248 (64 m²), Gebäude Vers.Nr. 249, Riedberge 1 
(90 m²), Gebäude Vers.Nr. 92 (18 m²), Acker, Wiese, Weide (25 777 m²), geschlos-
sener Wald (10 851 m²), Fluss, Bach, Kanal (94 m²), 1⁄2 Miteigentumsanteil

Veräusserin:  
Zgraggen-Zgraggen Bernadette Anna, Geissmatt 8, 6472 Erstfeld

Erwerber:  
Zgraggen Kurt, Weiherallee 23, 8610 Uster ZH

Eigentumserwerb durch die Veräusserin:  
7. August 2001
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Flüelen 
Grundstück Nr.: S930.1207, Sonderrecht an der 3 1⁄2-Zimmer-Wohnung im 2. Ober-
geschoss und Nebenraum, 40 ⁄1000 Miteigentum an Nr. 177.1207; Grundstück Nr.: 
M973.1207, Autoabstellplatz Nr. 5, 1⁄23 Miteigentum an Nr. S916.1207

Veräusserer:  
Ziegler Emil Hermann, Seematt  strasse 2, 6454 Flüelen

Erwerberin:  
Troxler-Ziegler Ursina, Dorf  strasse 12, 6454 Flüelen

Eigentumserwerb durch den Veräusserer:  
13. März 1987, 21. November 1989, 23. März 2012

Grundstück Nr.: S940.1207, Sonderrecht an der 3 1⁄2-Zimmer-Wohnung im 3. Ober-
geschoss und Nebenraum, 39 ⁄1000 Miteigentum an Nr. 177.1207; Grundstück Nr.: 
M974.1207, Autoabstellplatz Nr. 6, 1⁄23 Miteigentum an Nr. S916.1207; Grundstück 
Nr.: M977.1207, Autoabstellplatz Nr. 9, 1⁄23 Miteigentum an Nr. S916.1207

Veräusserer:  
Ziegler Emil Hermann, Seematt  strasse 2, 6454 Flüelen

Erwerberin:  
Marbet-Ziegler Nathalie, Seematt  strasse 4, 6454 Flüelen

Eigentumserwerb durch den Veräusserer:  
13. März 1987, 21. November 1989, 23. März 2012

Grundstück Nr.: S941.1207, Sonderrecht an der 3 1⁄2-Zimmer-Wohnung im 3. Ober-
geschoss und Nebenraum, 34 ⁄1000 Miteigentum an Nr. 177.1207; Grundstück Nr.: 
M975.1207, Autoabstellplatz Nr. 7, 1⁄23 Miteigentum an Nr. S916.1207; Grundstück 
Nr.: M976.1207, Autoabstellplatz Nr. 8, 1⁄23 Miteigentum an Nr. S916.1207

Veräusserer:  
Ziegler Emil Hermann, Seematt  strasse 2, 6454 Flüelen

Erwerberin:  
Ziegler Stefanie, Seematt  strasse 2, 6454 Flüelen

Eigentumserwerb durch den Veräusserer:  
Diverse

Gurtnellen 
Grundstück Nr.: 158.1209, 224 m2, Plan Nr. 10, Sunnigwiler, übrige befestigte Flä-
chen (224 m²); Grundstück Nr.: 218.1209, 183 m2, Plan Nr. 12, Sunnigwiler, Gebäu-
de Vers.Nr. 191 (44 m²), übrige befestigte Flächen (139 m²)
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Veräusserer:  
Erben des Sicher-Dittli Valentin

Erwerber:  
Sicher-Gerig Valentin, Grünenwald  strasse 5, 6482 Gurtnellen

Eigentumserwerb durch die Veräusserer:  
7. Dezember 2017, 20. Februar 2019

Grundstück Nr.: 455.1209, 568 m2, Plan Nr. 12, Grüenenwald, Gebäude Vers.Nr. 
519, Grünenwald  strasse 10 (227 m²), Gebäude Vers.Nr. 520 (15 m² von 16 m²), Gar-
tenanlage (324 m²), übrige befestigte Flächen (2 m²)

Veräusserer:  
Erben der Sicher-Dittli Bertha

Erwerber:  
Sicher-Gerig Valentin, Grünenwald  strasse 5, 6482 Gurtnellen

Eigentumserwerb durch die Veräusserer:  
7. Dezember 2017, 20. Februar 2019

Gurtnellen 
Grundstück Nr.: 668.1209, 102 m2, Plan Nr. 40, Mittelarni, Gebäude Vers.Nr. 1092, 
Mittelarni 6 (84 m² von 103 m²), Acker, Wiese, Weide (18 m²), 1⁄2 Miteigentumsanteil; 
Grundstück Nr.: 669.1209, 764 m2, Plan Nr. 40, Mittelarni, Acker, Wiese, Weide 
(764 m²); Grundstück Nr.: 671.1209, 32 098 m2, Plan Nr. 40, Mittelarni, Gebäude 
Vers.Nr. 1087, Mittelarni 9 (57 m²), Gebäude Vers.Nr. 1088 (59 m²), Gebäude Vers.
Nr. 1089 (24 m²), Acker, Wiese, Weide (25 497 m²), geschlossener Wald (6 422 m²), 
Gartenanlage (39 m²)

Veräusserer:  
Erben des Jauch Franz Josef Maria

Erwerberinnen:  
Jauch Patricia, Obere Breite 4, 3380 Wangen an der Aare; Jauch Carmen, 
Farb 1, 6463 Bürglen

Eigentumserwerb durch die Veräusserer:  
18. April 2023

Gurtnellen 
Grundstück Nr.: S803.1209, Sonderrecht an der 2-Zimmer-Studiowohnung im 
Dachgeschoss, 130 ⁄1000 Miteigentum an Nr. 183.1209

Veräusserin:  
Jauch-Schilter Daniela Rita, Hüni  strasse 31, 6473 Silenen
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Erwerberin:  
Mathis Rebecca Bettina, Dorf  strasse 37, 8849 Alpthal

Eigentumserwerb durch die Veräusserin:  
9. April 1997

Schattdorf 
Grundstück Nr.: S2359.1213, Sonderrecht an der 1 1⁄2-Zimmer-Wohnung im 1. Ober-
geschoss und Nebenraum (dunkelblau), 55 ⁄1000 Miteigentum an Nr. 839.1213

Veräusserer:  
Tschanz Richard und Elisabeth Emma, Gandrütti 5, 6467 Schattdorf

Erwerber:  
Barenco Nathan und Rahel, Kirch  strasse 74a, 6473 Silenen

Eigentumserwerb durch die Veräusserer:  
26. Juni 2003

Silenen 
Grundstück Nr.: 553.1216, 2 020 m2, Plan Nr. 22, Buchholz, Acker, Wiese, Weide 
(2 011 m²), Strasse, Weg (9 m²)

Veräusserin:  
Zurfluh-Jauch Gertrud, Buchholz 40, 6473 Silenen

Erwerber:  
Bachmann-Kempf Marcel und Diana, Buchholz 37, 6473 Silenen

Eigentumserwerb durch die Veräusserin:  
15. September 2008

Altdorf, 31. Mai 2024 Amt für das Grundbuch

Handelsregister

Auszug aus dem Schweizerischen Handelsamtsblatt vom  
23. bis 28. Mai 2024

Chande Engineering GmbH,   
in Bürglen (UR), CHE-420.882.848, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB 
Nr. 103 vom 31.5.2023, Publ. 1005756734). Firma neu: Chande Engineering GmbH 
in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung 
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vom 15.5.2024 aufgelöst. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chande, 
Binoi, von Emmen, in Bürglen (UR), Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunter-
schrift, mit 10 000 Stammanteilen zu je Fr. 1.– [bisher: Gesellschafter, mit Einzel-
unterschrift].

Schwimmbadgenossenschaft Altdorf,   
in Altdorf (UR), CHE-106.096.602, Genossenschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, 
Publ. 1005062518). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: 
Christen-Zarri, Miriam, von Curio, in Bürglen (UR), Mitglied der Verwaltung, mit Kol-
lektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mempel, 
Horst, von Altdorf (UR), in Bürglen (UR), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung]; 
Forrer, Tania, von Unterschächen, in Flüelen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeich-
nungsberechtigung.

Bistro Miro GmbH in Liquidation,   
in Altdorf (UR), CHE-245.312.276, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 
92 vom 14.5.2024, Publ. 1006031315). Das Konkursverfahren ist mit Entscheid des 
Landgerichtspräsidiums Uri vom 16.5.2024 mangels Aktiven eingestellt worden.

COMED AG,   
in Altdorf (UR), CHE-106.002.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.7.2023, 
Publ. 1005794576). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herzog, Chris 
Alan, von Homburg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift 
zu zweien [bisher: in Zug]; Zwyssig, Patrick, von Seelisberg, in Alpnach, Mitglied 
des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad].

TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH,   
in Erstfeld, CHE-114.752.213, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 
vom 2.6.2023, Publ. 1005758950). Ausgeschiedene Personen und erloschene 
Unterschriften: Leopold, Beat, von Untervaz, in Untervaz, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu 
oder mutierend: Nolle, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Bönnigheim (DE), 
Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ge-
schäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nandedkar, Rohit, von Wohlen 
bei Bern, in Hüttikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 
in Dietikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

F. Ramadani,   
in Altdorf (UR), CHE-305.997.797, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 83 vom 30.4.2024, 
Publ. 1006021173). Der Geschäftsbetrieb wird fortgeführt; die Eintragung bleibt 
bestehen (159a Abs. 2 lit. b HRegV).
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Stiftung Alexander Suworow Kadetten,   
in Altdorf (UR), CHE-115.969.867, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 8.10.2019, Publ. 
1004732472). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Eidgenössischen Stiftungsauf-
sicht ESA vom 15.4.2024 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.

Qneos GmbH,   
in Altdorf (UR), CHE-295.944.337, c/o Dr. Matthias Inderkum, Rechtsanwalt und No-
tar, Markt gasse 6, 6460 Altdorf UR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neuein-
tragung). Statutendatum: 17.5.2024. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbrin-
gung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Geschäftsentwicklung, 
Software-Entwicklung, Handel mit Soft- und Hardware, Fort- und Weiterbildung. Die 
Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Aus-
land errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie 
alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang 
stehen, oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Aus-
land Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch 
Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und 
Bürgschaften für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen, Darlehen aufnehmen 
und gewähren sowie Patente, Urheberrechte und andere Immaterialgüterrechte so-
wie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, verwalten, veräussern, erteilen und verwer-
ten. Stammkapital: Fr. 20 000.–. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder 
Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: 
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief 
oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 
17.5.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf 
eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Ahlborn, Reinhard, deutscher 
Staatsangehöriger, in Hohentengen a. H. (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der 
Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je Fr. 100.–; Lion 
Chest GmbH (HRB 287217), in München (DE), Gesellschafterin, mit 100 Stamman-
teilen zu je Fr. 100.–; Ahlborn, Sönke, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, 
Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Algermissen Sättigungstauchen & Spezialbau,   
in Flüelen, CHE-376.489.617, See strasse 21c, 6454 Flüelen, Einzelunternehmen 
(Neueintragung). Zweck: Taucharbeiten im Offshore und Inshore. Erbringung von 
Dienstleistungen im Bereich Wasserbau, Spezialtiefbau, Tunnelbau, namentlich 
Unterwasserarbeiten, Sättigungstauchen, Zertifizierung von Behandlungskammern, 
Druckkammern, Sättigungsanlagen, Anfertigung von Geräten und Reparaturen von 
Maschinen, Zertifiziertes Unterwasser-Schweissen, Zertifizierter Stahlwasserbau. 
Verleih von Behandlungskammer, Druckkammer, Sättigungsanlagen. Bergungen 
im Wasser sowie an Land, Schiffsführer, Verleih von Personal. Eingetragene Perso-
nen: Algermissen, Frank, von Flüelen, in Flüelen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
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Cinque Jimbi GmbH (Cinque Jimbi Sàrl) (Cinque Jimbi Sagl) (Cinque Jimbi Ltd 
liab Co),   
in Altdorf (UR), CHE-154.765.512, Hell gasse 29, 6460 Altdorf UR, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 15.5.2024. Zweck: Die Ge-
sellschaft bezweckt den Handel mit Immobilien und Erbringung von Dienstleistun-
gen im Zusammenhang mit der Verwaltung, Vermietung, Vermittlung, dem Betrieb, 
der Instandhaltung und dem Unterhalt von Immobilien. Weiter bezweckt die Gesell-
schaft die Erbringung von Dienstleistungen als Architekt, Projektleiter, Bauleiter und 
Ingenieur sowie Durchführung von planerischen und ausführungstechnischen 
Arbeiten im Bauwesen als auch Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomie-
gewerbe sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlas-
sungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen 
des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen er-
werben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen 
und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu för-
dern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann 
Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, 
belasten und veräussern. Stammkapital: Fr. 145 000.–. Nebenleistungspflichten, 
Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Sta-
tuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Ge-
sellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 15.5.2024 
untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine 
eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Arnold, Raphael Patrik, von See-
dorf (UR), in Altdorf (UR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, 
mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 45 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.–; Furger, 
Yannik, von Altdorf (UR), in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit 
Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.–; Gisler, Ma-
rius Rolf Peter, von Schattdorf, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, 
mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.–; Röthlis-
berger, Claude Max, von Dinhard, in Bürglen (UR), Gesellschafter und Geschäfts-
führer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 45 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.–; 
Schuler, Mihajlo Carl, von Spiringen, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäfts-
führer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je Fr. 1 000.–.

Ramadani Baumaschinen,   
in Altdorf (UR), CHE-350.830.413, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 83 vom 30.4.2024, 
Publ. 1006021174). Der Geschäftsbetrieb hat aufgehört. Die Firma wird von Amtes 
wegen gelöscht.

Schmelzmetall AG,   
in Gurtnellen, CHE-102.109.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.8.2023, 
Publ. 1005823639). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: 
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Seiler, Mandy, deutsche Staatsangehörige, in Flörsbachtal-Kempfenbrunn (DE), mit 
Kollektivprokura zu zweien.

FILIAN AG,   
in Andermatt, CHE-142.801.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.9.2018, 
Publ. 1004453856). Statutenänderung: 16.5.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft 
bezweckt den Erwerb, die Renovation, die Instandhaltung, den Besitz, die Vermie-
tung und den Verkauf von Immobilien. Die Herstellung, den Erwerb, den Verkauf, 
den Vertrieb und die Wartung von Verwaltungssoftware sowie von Computer- und 
Elektronikprodukten, die hauptsächlich, aber nicht ausschliesslich, dem Immobi-
lienbereich und der Haustechnik dienen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und 
im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an 
anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft 
kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem 
Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: Fr. 250 000.– 
[bisher: Fr. 100 000.–]. Liberierung Aktienkapital neu: Fr. 250 000.– [bisher: 
Fr. 100 000.–]. Aktien neu: 250 Namenaktien zu Fr. 1 000.– [bisher: 100 Namen-
aktien zu Fr. 1 000.–]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Per-
sonen neu oder mutierend: Mazzoleni, Stefano, von Bellinzona, in Dalpe, mit Einzel-
prokura.

ARKUS Schweiz GmbH,   
in Altdorf (UR), CHE-113.381.953, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 
133 vom 14.7.2009, S.27, Publ. 5135664). Firma neu: ARKUS Schweiz GmbH in 
Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung 
vom 21.5.2024 aufgelöst. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nies, Volker, 
von Isenthal, in Engelberg, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Ein-
zelunterschrift, mit einem Stammanteil von Fr. 18 000.– [bisher: deutscher Staats-
angehöriger, in Caslano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Welcome to Hospental GmbH (Welcome to Hospental Sàrl) (Welcome to Hospen-
tal Sagl) (Welcome to Hospental LLC),   
in Hospental, CHE-397.737.198, Gotthard strasse 40, 6493 Hospental, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 21.5.2024. Zweck: Er-
bringung von Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie, insbesondere Beratung 
und Entwicklung von Gastro-Konzepten und Verkauf von damit zusammenhängen-
den Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im 
Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, 
gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusam-
menschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die ge-
eignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt 
damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und 
Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Stammkapital: 
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Fr. 20 000.–. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei 
der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 16.5.2024 diverse Gastrono-
miegegenstände und Lampen, wofür 200 Stammanteile zu Fr. 100.– ausgegeben 
werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss 
näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der 
Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im An-
teilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.5.2024 untersteht die 
Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte 
Revision. Eingetragene Personen: Ercolani, Sascha Raffael, von Kriens, in Luzern, 
Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen 
zu je Fr. 100.–.

LA Brows, Aline Arndt,   
in Flüelen, CHE-163.557.906, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 81 vom 28.4.2021, 
Publ. 1005162287). Domizil neu: c/o Peter und Sonja Arndt, Gotthard strasse 33, 
6454 Flüelen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arndt, Aline, von Flüe-
len, in Berlin (DE), Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Flüelen].

Altdorf, 31. Mai 2024 Amt für Justiz
  Abteilung Justiz und Handelsregister

Bau- und Planungsrecht

Auflage- und Einspracheverfahren

Erlass einer kantonalen Planungszone in der Gemeinde Spiringen

Gestützt auf Artikel 12 und Artikel 43 und Artikel 58 des Planungs- und Baugeset-
zes (PBG; RB 40.1111) wird während 30 Tagen die kantonale Planungszone für die 
Gemeinde Spiringen öffentlich aufgelegt. Die kantonale Planungszone und die Bau- 
und Nutzungsvorschriften dazu werden gemäss Artikel 59 Absatz 2 PBG rechts-
wirksam, sobald sie öffentlich aufgelegt sind:

Dokumente:
Verbindliche Dokumente:
nn Perimeter kantonale Planungszone Camping Mättenwang.pdf
nn  Bau- und Nutzungsvorschriften kantonale Planungszone Camping Mätten-

wang.pdf

Die Auflage erfolgt bei der Justizdirektion Uri, Amt für Raumentwicklung, Bahnhof-
strasse 1, 6460 Altdorf. Die öffentliche Auflage der massgeblichen digitalen Daten 
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erfolgt gestützt auf Art. 1 und Art. 13 Abs. 1 Bst. a des Gesetzes über die amtliche 
Publikation (Publikationsgesetz, PUG; RB 3.1310) im Kataster der öffentlich-recht-
lichen Eigentumsbeschränkungen (oereb.ur.ch/auflage).

Innerhalb der Auflagefrist können schriftliche Einsprachen mit bestimmten Begeh-
ren und begründet beim Regierungsrat des Kantons Uri eingereicht werden.

Altdorf, 31. Mai 2024 Justizdirektion Uri
  Daniel Furrer, Regierungsrat

Bauplanauflagen

Nach Artikel 103 des Planungs- und Baugesetzes (RB 40.1111) und Artikel 76 des
Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (RB 9.2111)
werden folgende Bauvorhaben veröffentlicht: 

Andermatt 
n	 	n	 	Bauherrschaft: Mazzolini-Regli Carolin, Reussen 2, Andermatt
 Bauvorhaben: Neubau Kompaktstallanlage Pferde
 Bauplatz: Reussen, Parzelle 546
 Bemerkungen: profiliert

Gurtnellen 
n	 	n	 	Bauherrschaft: Walker Georg, Miseli 3, Gurtnellen
 Bauvorhaben: Neubau Wintergarten
 Bauplatz: Miseli, Parzelle 1032
 Bemerkungen: Profilierung auf Verlangen

Flüelen 
n	 	n	 	Bauherrschaft: Steiner Paul Anton, Grosslücken 20, 6430 Schwyz
 Bauvorhaben: Luftwärmepumpen mit Aussengeräten
 Bauplatz: Bahnhofstrasse 23 / Parzelle Nr. 38
 Bemerkungen: profiliert

Schattdorf 
n	 	n	 	Bauherrschaft: Bissig Samuel und Michelle, Gandrütti 32, Schattdorf
 Bauvorhaben: Aussenaufstellung Wärmepumpe
 Bauplatz: Gandrütti 32, Parzelle L978.1213
 Bemerkungen: verpflockt
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n	 	n	 	Bauherrschaft: Gnos Samuel, Eggelistrasse 10, Schattdorf, und Schindler  
Susanna, Flugfeld 4, 6373 Ennetbürgen

 Bauvorhaben: Umgebungsarbeiten und Aussenaufstellung Wärmepumpe
 Bauplatz: Eggelistrasse 10, Parzelle L900.1213
 Bemerkungen: profiliert

Innert 20 Tagen können Einsprachen aufgrund der Gemeindebauordnung oder an-
derer öffentlich-rechtlicher Bestimmungen schriftlich bei der Gemeindebaubehörde 
der betreffenden Gemeinde eingegeben werden. Der privatrechtliche Rechtsschutz 
richtet sich nach der Zivilprozessordnung.

Altdorf, 31. Mai 2024

Verkehrsbeschränkungen

Signalisation

Gemeinde Flüelen

Die Korporation Uri hat gestützt auf Artikel 3 des eidgenössischen Strassenver-
kehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG) und die Artikel 104 und 107 der 
eidgenössischen Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV) sowie 
der kantonalen Verordnung über den Strassenverkehr vom 18. März 2015 (VSV; RB 
50.1311) folgende Verkehrsbeschränkung verfügt:

Signalisation «Verbot für Motorwagen, Motorräder und Motorfahrräder» Signal Nr. 
2.14 mit Zusatztafeln «Land- und forstwirtschaftliche Arbeitsfahrzeuge von Bewirt-
schaftern und Auftragsnehmern gestattet» sowie «Ausgenommen Bewirtschafter 
Allmendgärten bis Parkplatz»; Standort Koordinaten ca. 2'690'029, 1'194'500.

Übertretungen dieser Verkehrsbeschränkung werden nach Artikel 90 SVG bestraft.

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen beim Regierungsrat Beschwerde er-
hoben werden. Die Verkehrsbeschränkung tritt nach erfolgter Signalisation in Kraft.

Altdorf, 31. Mai 2024 Korporation Uri
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Gerichte

Landgerichtspräsidium Uri

Urteilspublikation

Im Verfahren i. S. Konkursamt Uri, Dätwyler  strasse 15, 6460 Altdorf, gegen Italia Swiss 
Gastro GmbH in Liquidation, zurzeit ohne Domizil, mit Sitz in Wassen, betreffend Kon-
kurseröffnung gemäss Art. 819 i.V.m. Art. 731b Abs. 4 OR und Art. 192 SchKG, hat das 
Landgerichtspräsidium Uri mit Datum vom Donnerstag, 23. Mai 2024, entschieden:
1.  Über die Italia Swiss Gastro GmbH in Liquidation mit Sitz in Wassen, zurzeit 

ohne Domizil, wird mit Wirkung ab 23. Mai 2024, 14.00 Uhr, der Konkurs er-
öffnet. 

2.  Die am 6. Mai 2024 um 14.00 Uhr eröffnete Liquidation nach den Vorschriften 
über den Konkurs (LGP 24 140) wird ab dem in Ziffer 1 genannten Zeitpunkt als 
Konkursverfahren weitergeführt.

3.  Die Gerichtskosten werden auf Fr. 200.– festgelegt und gehen zulasten der 
Konkursitin. 

  Sofern keine oder nicht genügend Aktiven vorhanden sind, trägt der Staat die 
Kosten.

4.  Gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen seit Zustellung schriftlich Beschwer-
de beim Obergericht des Kantons Uri, Altdorf, erhoben werden (Art. 319 ff. ZPO).

Die Rechtsmittelfrist beginnt für die Gesuchsgegnerin am Tag nach der Publikation 
im Amtsblatt zu laufen.
Die Gesuchsgegnerin kann den Entscheid auf der Gerichtskanzlei Uri, Rathaus -
platz 2, 6460 Altdorf, beziehen.

Altdorf, 31. Mai 2024 / LGP 24 192 Landgerichtspräsidium Uri
  Der Präsident I:
  Philipp Arnold
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Rechtsauskunft

Die nächste unentgeltliche Rechtsauskunft des Urner Anwaltsverbandes ist am 
Donnerstag, 6. Juni 2024, 14.00 bis 17.00 Uhr.

Rechtsanwalt lic. iur. Thomas Arnold, Dätwyler  strasse 4, 6460 Altdorf, Telefon 
041 871 03 03

Telefonische und schriftliche Auskünfte können aus organisatorischen Gründen 
nicht erteilt werden. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Veranstaltungen

Gemeinden

nn Gemeindeversammlung
Mittwoch, 5. Juni 2024, 19.30 Uhr, in Erstfeld, Casino-Saal
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Kanton

REGLEMENT
über die Maturitätsprüfungen an der Kantonalen Mittelschule Uri (MPR)
(Änderung vom 16. Mai 2024)

Der Mittelschulrat des Kantons Uri beschliesst: 

I.

Das Reglement vom 5. September 2012 über die Maturitätsprüfungen an 
der Kantonalen Mittelschule Uri (MPR)1 wird wie folgt geändert: 

Artikel 5 Absatz 2 

2 Ist die Examinatorin oder der Examinator verhindert oder im Ausstand, 
so bestimmt die Maturitätskommission auf Antrag des Rektorats einen 
Ersatz.

Artikel 5 Absatz 3

3 Der Ausstand betrifft die Konzeption und Korrektur der Maturitäts-
prüfungen und die in der Fachschaft gemeinsam erstellten Maturitäts-
prüfungen.

Artikel 5 Absatz 4 (neu) 

(Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.)

Artikel 5 Absatz 5 (neu)

5 Kandidatinnen und Kandidaten, die den Ausstand einer oder eines Ex-
aminierenden verlangen, müssen das Ausstandsgesuch frühestmög-
lich nach Kenntnis des Ausstandsgrundes der Maturitätskommission 
einreichen.

1 RB 10.2414
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Artikel 24 Absatz 1

1 Die für die Klasse zuständige Fachlehrperson ist verantwortlich für die 
Korrektur und Bewertung der schriftlichen Prüfung. Befindet sich die 
Fachlehrperson im Ausstand oder kann ihre Funktion aus einem andern 
Grund nicht wahrnehmen, so übernimmt die von der Maturitätskommis-
sion auf Antrag des Rektorats bestimmte Stellvertretung diese Aufgabe. 

Artikel 35 Absatz 2

2 Gegen Verfügungen und Entscheide der Maturitätskommission kann 
innert 20 Tagen seit der Eröffnung Verwaltungsbeschwerde beim Mittel-
schulrat erhoben werden.

II.

Diese Änderung tritt am 1. August 2024 in Kraft. 

     Im Namen des Mittelschulrats 
     Der Präsident: Beat Jörg 
     Der Sekretär: Marco Mattei
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Kanton

REGLEMENT
über den Vollzug der Interkantonalen Vereinbarung über das  
öffentliche Beschaffungswesen (Submissionsreglement)
(vom 14. Mai 20241; Stand am 1. Juni 2024)

Der Regierungsrat des Kantons Uri,

gestützt auf Artikel 63 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentli-
che Beschaffungswesen (IVöB)2,

beschliesst:

Artikel 1  Beauftragte Person für das öffentliche  
Beschaffungswesen

1 Der Regierungsrat wählt eine beauftragte Person für das öffentliche Be-
schaffungswesen (Submissionsbeauftragte oder Submissionsbeauftragter) 
sowie eine Stellvertretung.
2 Die Entschädigung richtet sich nach der Nebenamtsverordnung3.

Artikel 2 Aufgaben 

1 Die Aufgaben der oder des Submissionsbeauftragten umfassen den ein-
heitlichen Vollzug, die Aus- und Weiterbildung und die Auskunftserteilung 
im öffentlichen Beschaffungswesen.
2 Die oder der Submissionsbeauftragte überwacht, berät und unterstützt 
die Vergabestellen bei der Einhaltung der IVöB.
3 Die oder der Submissionsbeauftragte wacht darüber, dass die Vergabe-
stellen die Vergabebestimmungen vor und nach dem Zuschlag einhalten. Zu 
diesem Zweck kann sie von diesen entsprechende Nachweise verlangen.
4 Die oder der Submissionsbeauftragte kann bei Vergabestellen und Sub-
ventionsbehörden oder deren Aufsichtsbehörden Anzeige erstatten, wenn 
Anzeichen für eine Verletzung von Vergabebestimmungen bestehen.
5 Die Kontrolle durch spezialgesetzliche Kontrollorgane bleibt vorbehalten.

1 AB vom 31. Mai 2024
2 RB 3.3111
3 RB 2.2251

RB 3.3115
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Artikel 3 Statistik

Gestützt auf Artikel 50 Absatz 1 IVöB betraut der Regierungsrat die Bau-
direktion mit dem Verfassen der Statistik im Staatsvertragsbereich.

Artikel 4 Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Reglement vom 4. April 2023 über den Vollzug der Interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (Submissionsregle-
ment) wird aufgehoben.

Artikel 5 Inkrafttreten

Dieses Reglement tritt am 1. Juni 2024 in Kraft.

    Im Namen des Regierungsrats 
    Der Landammann: Urs Janett 
    Der Kanzleidirektor: Roman Balli 



Post CH AG

AZA 6460 Altdorf
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